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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 29.10.1958

Norm

ABGB §92 B

EO §382 Z8 IIID

Rechtssatz

Die auf Scheidung beklagte Ehefrau, die sich vor der Eheschließung ausbedungen hat, daß der eheliche Wohnsitz im

Hause ihrer ca. 80-jährigen Mutter zu deren Unterstützung in Haus- und Landwirtschaft genommen wird, und sich

weigert, ihrem Gatten, der die Ehewohnung ohne schwerwiegende Gründe verlassen hat, zu folgen, hat Anspruch auf

einstweiligen Unterhalt.
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Beisatz: Entscheidung im Ehescheidungsstreit (T1)
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